
         Anlage 2 zu 2015/054 

Veränderung des Taxentarifs/Abweichung zum Antrag des GVV   

§ 2  
Tarif I – für Taxen bis zu vier Fahrgastplätzen 

Der Grundpreis für jede Fahrt beträgt 3,60 €. In diesem Preis ist das Entgelt für die 
Fahrleistung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 45,45 50,00 m oder für eine 
Wartezeit von 13,85 14,65 Sekunden enthalten. 

Tarif II – für Taxen mit mehr als vier Fahrgastplätzen (Großraumtaxen); wenn 
tatsächlich mehr als vier Fahrgäste befördert werden 

Der Grundpreis für jede Fahrt beträgt 4,50 4,20 €. In diesem Preis ist das Entgelt für 
die Fahrleistung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 35,71 40,00 m oder für 
eine Wartezeit von 13,85 14,69 Sekunden enthalten. 

Entgelte für Fahrleistungen (Taxe) 
Tarif I für Taxen bis zu vier Fahrgästen  

Das Entgelte für jeweils angefangene 45,45 50,00 m beträgt 0,10 € (2,20 2,00 € je 
Kilometer). 

Tarif II – für Taxen mit mehr als vier Fahrgastplätzen (Großraumtaxen); wenn 
tatsächlich mehr als vier Fahrgäste befördert werden 

Das Entgelt für jeweils angefangene 35,71 40,00 m beträgt 0,10 € (2,80 2,50 € je 
Kilometer) 

Entgelte für Wartezeit  

Die Wartezeiten, die durch den Fahrauftrag begründet sind, werden für jede 
angefangenen 13,85 14,69 Sekunden mit 0,10 € (26,00 24,50 € je Stunde) 
berechnet. 

Zuschläge: 

An Zuschlag werden berechnet: 
- für jede Fahrt zwischen 22:00 und 06:00 Uhr   2,00 1,50 € 
- für Fahrten bei denen ein zusammenklappbarer 
      Rollstuhl mitgeführt wird     6,00 5,00€ 


